
http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/HHHauptaemter.pdf

Zur Startseite: http://homepages.uni-tuebingen.de/gerd.simon/

Abschrift

Heinrich Himmler

Anordnung des RFSS über den Aufbau der Volkstumsarbeit der NSDAP und eine 

Abgrenzung der Zuständigkeit der Hauptämter der SS
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I. Die 4 Referate des Büros für Volkstumsfragen der NSDAP werden wie folgt besetzt:

Zu:

1. ) mit einem SS-Führer der Volksdeutschen Mittelstelle

2. ) mit einem SS-Führer des Reichssicherheitshauptamtes

3. ) mit einem SS-Führer des Rasse- und Siedlungshauptamtes

4. ) mit einem SS-Führer des Stabshauptamtes des Reichsführers - Reichskommissar für 

die Festigung deutschen Volkstums.

II. Das Büro ist Durchlaufstelle für alle an die NSDAP herantretenden Volkstumsfragen. Die 

Bearbeitung liegt in den Händen der jeweils zuständigen Hauptämter des Reichsführers-SS 

und Reichskommissars für die Festigung deutschen Volkstums. Das Büro hat die 

Anregungen und Weisungen der Hauptämter auf ihren Arbeitsgebieten an die jeweils 

zuständigen Dienststellen der Partei weiterzuleiten.

Zwischen den 4 beteiligten Hauptämtern der SS wird folgende grundsätzliche 

Aufgabenbegrenzung angeordnet:

III. 

1.) Volksdeutsche Mittelstelle.

Die Volksdeutsche Mittelstelle führt im Reich und in den unter der Oberhoheit des Reiches 

stehenden Gebieten die gesamte volkstumsmäßige Arbeit zur Festigung des Deutschtums. 

Diese Arbeit umfaßt zugleich die Führung der Maßnahmen zur Aufnahme 

eindeutschungsfähiger  Personen (Volksliste III und IV) und eindeutschungsfähiger 

Fremdvölkischer in die deutsche Volksgemeinschaft. Ihr untersteht im Rahmen etwaiger 

Umsiedlungen Volksdeutscher die Aussiedlung aus dem bisherigen Wohngebiet und die 

gesamte Führung und Fürsorge in den Lagern.

(Außerdem führt die Volksdeutsche Mittelstelle im Auftrage des Reichsministers und in 

meinem Auftrage die Volksdeutschen).

2.) Reichssicherheitshauptamt

Das Reichssicherheitshauptamt bearbeitet alle Volkstumsprobleme, die sich aus dem 

Vorhandensein fremden Volkstums im Reich und in den unter der Oberhoheit des Reiches 

stehenden Gebieten ergeben. Hierzu gehören insbesondere die Fragen fremdvölkischer 

Arbeitskräfte. Das Reichssicherheitshauptamt führt fernerhin die notwendig werdende 

Aussonderung allen fremden Volkstums durch. Dem Reichssicherheitshauptamt obliegt 

ferner der gesamte Nachrichtendienst in allen Volkstumsfragen sowie die Abgabe politischer 

Beurteilungen. Bei politischen Beurteilungen Volksdeutscher wird das 

Reichssicherheitshauptamt durch Einholung seiner Stellungnahme von der Volksdeutschen 

Mittelstelle beteiligt. Bei von einander abweichenden Beurteilungen ist zwischen beiden 

Dienststellen Übereinstimmung über die herauszugebende Beurteilung herbeizuführen. Als 

Sonderaufgabe führt das Reichssicherheitshauptamt die Erfassung aller volksdeutschen 

Umsiedler durch die EWZ durch.

3.) Rasse- und Siedlungshauptamt

Das Rasse- und Siedlungshauptamt ist beratende und durchführende Dienststelle für alle 

Fragen der rassischen Auslese. Hierbei handelt es sich sowohl um die Überprüfung der in 

das Reich umzusiedelnden Volksdeutschen als auch um die Überprüfung der aus dem 
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Reich kommenden Ostsiedler. Das Rasse- und Siedlungshauptamt führt ferner die rassische 

Auslese der Fremdvolksgruppen hinsichtlich der Eindeutschungsfähigkeit einzelner Familien 

und Personen [sowie] die rassische Überprüfung bei Eheschließungen mit Fremdvölkischen 

durch.

4.) Stabshauptamt

Aufgabe des Stabshauptamtes ist die gesamte Siedlungs- und Aufbauplanung und deren 

Verwirklichung im Reiche und den unter der Oberhoheit des Reiches stehenden Gebieten. 

Hierzu gehören auch die gesamte kulturelle und verwaltungsmäßige Planung sowie die 

Propaganda für den Siedlungsgedanken. Das Stabshauptamt bearbeitet infolgedessen alle 

Fragen des Reiches stehenden Gebieten einschließlich aller mit der Siedlung 

zusammenhängenden Verwaltungs- und Wirtschaftsfragen. Soweit im Rahmen der 

Umsiedlungsaktion wirtschaftliche Fragen anfallen, werden diese vom Stabshauptamt 

bearbeitet.

IV. Die Hauptämter der NSDAP, ihrer Gliederungen und des Volkstumsverbandes.


